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©rfdjeint je ©am§tag5 unb foftet per Quartal gr. 1. 80, per Igaljr gr. 7. 20,
Snferate 20 £tS. per lfpaltige Sßetitjeile, bet größeren Aufträgen

eutfprcdjenben tKabatt.

t. (Stallen, ben 10. «cptcmDcr 18Ö3.,'îuttdj ttttb

9)»dPft>tiid): ^cßmtbeit füfjrt ber ^djuterj uns arte bnrifi bas ^eßett,
§aitff, wenn mir wirtig gelj'n, part, wenn wir wibevlircßeit.

itelrer iic lirrttflitlje
©rpuifalioii iitfJergftiigcitljrit,

djrgciuuart itttif fiikmift.
(tfortfeßung.)

Surd) bag am 9. Ptärg 1832
erïaffene ©efeß über bag ©eroerbe=

mefen mürbe bag £anbmerfg=
toefen neu fonftituicrt, für Pteß=

ger unb PtüHer murbeit bcfonbere gefe^ltdtje 23eftimmungen
ooröe^altert, 21 ,£>anbroerfe atg günftig atterfatint, 18 anbere

bagegett für freie ©enterbe erftärt. Sag ©efeß befiimmte
n. a. and), baff in jebem S3egiife bie Pkifter beö nämlieben

§anbnterfg, ober menn beren 3at)t meniger atg 12 betrage,
bie SReifter berfdjiebener iftanbroerfe gufammen, eine ®efeli=
fcßaft ober Sabe bitben fotten, metdje ifjre fèanbmerfgorb*

nungen gu entmerfen unb ber [Regierung gur ©eneßmigung
oorplegen tjabe. Sag ©efeß bebeutete gegenüber bem frühem
oon 1804 fdjon einen gang merfbarett fyortfdjritt, eine 2lrt
lleberganggftabium bon ber 3unÔberfaffnug gur ©enterbe*

freibeit. 816er fdjon bei feiner ©infüßrung traten ibrn mandier*
lei ©dimierigfeiten oon Seite ber .Çtanbmerfer felbft entgegen.
Sie ïteintidje ©iferfndjt unb ber 2tugfd)Iießungggeift beg

3unftmefen§ trat nodj einmal in feiner traurigen Stöße fjer*
bor. ©in neneg ©efeß boni 25. 2Rärg 1833 regelte bie

Slugfdjeibung ber §anbmeife, aber aucf» biefcg befriebigte nicßt
unb Permodjte bie ©treiiigfeiten gmifdjen ben oerfdjiebenen
§anbmer£en um if>re Dtedjte nidjt gu btrmeiben. 3a?)freidie
Petitionen bertangten nun böttige Umgebung atter £>anbmer£'e.

Sie Regierung fanb ben 3^'punft gefommen, um im ©inne
ber Serfaffung bie fjreigebung ber ©enterbe im Sntereffe beê

®efamttoot)Ie§ befürmorten gn bürfeu. ©ie beantragte im
3atjre 1837 bem ©roßen Dtate bie ^reigebung fämilidjer
fpanbrnerte mit 2Iugnaf)me ber Paubanbtoerfe, ber tjjnffdjmiebe
unb Püdjfenmadjer. Stttein bie Padjteite ber 3ünfte tagen
fo offen am Sage, baß ber ©roße [Rat am 26. ©eptember
1837 nad) feßr intereffanter Sebatte eittftimmig befdjtoß,
fämtlidje ©emerbe freigugeben. 3Rit biefem benf*
mürbigen Sefcßtuffe füßrte atfo ber Santon 3üricfj, atg einer
ber erften, bie ©emerbefreitjeit mieber ein.

Saß bamit itidit atte tpanbmerfer ber ©tabt 3ürid)
einoerftanben maren, begertgen gaplreidje Petitionen an bie
[Regierung au§ ben 3at)ren 1837—1847, metdje teitg
SJßiebereinfütjrung ber 3nnfte, teitg ber Pfeiffer* ober Seßr*
tinggprüfungeu, teils öefdjränfung ber Piebertaffunggfreißeit
oertangten.

Sie 8Iuff)ebung ber tganbmerfgorbnungen batte faft
überatt gur $otge, baß aud) bie in benfetben gefeßlid) aner*
fannten 3nnftc ober Snnitngen ficb auftöften, miemobt ibnen
and) unter ber ©errfcbaft ber ©efuerbefreibeit man<bertei fcpöne

nußbringenbc Aufgaben geblieben mären. 3n 3ürid) be=

ftanben im 3at)re 1845 an fog. „freien 3"nften" nur bie=

jenigen ber Sucbbinber unb ber ©teinmeßen. ©cbon bamatê
marb ber ©ebanfe ber Probuftio= unb ©in!aufggenoffen=
fd)afteu, atg eines praftifcßen Ptittetg gur Sluggteidbung
gmifeßen Sapitat unb Strbeit, tebbaft erörtert, oßne mie eg

fdjeint, praftifcße ©eftattung gn finben.
Sie frangöfif(|e ©onftituante ließ e? mit ber Slufbebung
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t. Gallen, den I«. September 18S3.Zurich und

Wochtichruch: Hevunden führt der Schmerz uns alle durch das Leöen,
Sanft, wenn wir willig gel)'n, hart, wenn wir widerstreven.

Ueber dit berufliche

Orgauisalion inUergangtichkit,
Gegenwart und Zukunft.

(Fortsetzung.)

Durch das am 9. März 1832
erlassene Gesetz über das Gewerbe-
Wesen wurde das Handwerks-
Wesen neu konstituiert, für Metz-

ger und Müller wurden besondere gesetzliche Bestimmungen
vorbehalten, 21 Handwerke als zünftig anerkannt, 18 andere

dagegen für freie Gewerbe erklärt. Das Gesetz bestimmte
u. a. auch, daß in jedem Bezirke die Meister des nämlichen
Handwerks, oder wenn deren Zahl weniger als 12 betrage,
die Meister verschiedener Handwerke zusammen, eine Gesell-
schaft oder Lade bilden sollen, welche ihre Handwerksord-
nungen zu entwerfen und der Negierung zur Genehmigung
vorzulegen habe. Das Gesetz bedeutete gegenüber dem frühern
von 1801 schon einen ganz merkbaren Fortschritt, eine Art
Uebergangsstadium von der Zunflverfassnng zur Gewerbe-
freiheit. Aber schon bei seiner Einführung traten ihm mancher-
lei Schwierigkeiten von Seite der Handwerker selbst entgegen.
Die kleinliche Eifersucht und der Ausschlicßungsgeist des

Zunftwesens trat noch einmal in seiner traurigen Blöße her-
vor. Ein neues Gesetz vom 25. März 1833 regelte die

Ausscheidung der Handwerke, aber auch dieses befriedigte nicht
und vermochte die Streitigkeiten zwischen den verschiedenen

Handwerken um ihre Rechte nicht zu vermeiden. Zahlreiche
Petitionen verlangten nun völlige Freigebung aller Handwerke.

Die Regierung fand den Zeilpunkt gekommen, um im Sinne
der Verfassung die Freigebung der Gewerbe im Interesse des
Gesamtwohles befürworten zu dürfen. Sie beantragte im
Jahre 1837 dem Großen Rate die Freigebung sämtlicher
Handwerke mit Ausnahme der Bauhandwerke, der Hufschmiede
und Büchsenmacher. Allein die Nachteile der Zünfte lagen
so offen am Tage, daß der Große Rat am 26. September
1837 nach sehr interessanter Debatte einstimmig beschloß,

sämtliche Gewerbe freizugeben. Mit diesem denk-

würdigen Beschlusse führte also der Kanton Zürich, als einer
der ersten, die Gewerbefreiheit wieder ein.

Daß damit nicht alle Handwerker der Stadt Zürich
einverstanden waren, bezeugen zahlreiche Petitionen an die

Regierung aus den Jahren 1837—1817, welche teils
Wiedereinführung der Zünfte, teils der Meister- oder Lehr-
lingsprüfungen, teils Beschränkung der Niederlassungsfrciheit
verlangten.

Die Aufhebung der Handwerksordnungen hatte fast
überall zur Folge, daß auch die in denselben gesetzlich aner-
kannten Zünfte oder Innungen sich auflösten, wiewohl ihnen
auch unter der Herrschaft der Gewerbefreiheit mancherlei schöne

nutzbringende Aufgaben geblieben wären. In Zürich be-
standen im Jahre 1815 an sog. „freien Zünften" nur die-

jenigen der Buchbinder und der Steinmetzen. Schon damals
ward der Gedanke der Produktiv- und Einkanfsgenossen-
schaften, als eines praktischen Mittels zur Ausgleichung
zwischen Kapital und Arbeit, lebhaft erörtert, ohne wie es

scheint, praktische Gestaltung zu finden.
Die französische Constituante ließ es mit der Aufhebung
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ber 3ünfte nicbi beroenben. Sie befürchtete, baß biefelben
mittelft ber SSereinêfreiljeit in 2Birflid)feit fid^ anfS neue

bilben, begro. toeiter epiftieren fönnten, unb fo entfdjloß fie
fict) am 17. 3uni 1791, biefe Sereins» unb SSerfammlmtgS»
freibeit aufguheben. DiefeS, beu ©runbfägen Der frangöfifcf)en
StePolution fo arg tuiberfprecfeenbe ©efeg ift bis sum 21. DJiärg

1884 in Kraft geblieben. Sin biefent Sage mürbe ein ©efeg

betreffenb bie ©rünbung non Spnbifateu*) ber SIrbeiter

unb Unternehmer erlaffen. 2Wein trog bem Verbote maren

fdjon lange nor biefer grift, mit 23egimi beS 3ahrf)unbertS,
bie geroerblichen Sijnbitate fehr ftarf öerbreitet unb ent«

midelt; einen befonberu Slnffdhtoung nahmen biefelben bom

3ahre 1860 an.
Sie SSereinêfreiheit ift in g-ranfreid) nach mie bor be=

fdjränft unb nur 3U ©unften ber SIrbeiter unb Unternehmer
eine Slnlnahuie gemacht morben. (jjortf. folgt.)

föltltciliiußfit Dom $ateiiti>ureau Dîtcfjiirb Siibcïë

tu ©örlttj.
©ine transportable Sreisjagenuifjle, melcfie im Staube

ift, alle antcren bis jegt beïannten Sägemühlen su Der»

btängen, hat nach einem 23eridjte ber fßatentsSlnmälte 6. 3?r.

Steichelt unb SB. DJlafberoics, Dresben, SEBilSbrufferftrafee 27,
ein Slmerifaner DlamenS Seremiah 6. SJtattheWS in Sontlj»
S3enb, Staat Snbiana, patentiert erhalten. Den SBert biefer

©ifinbung merben bor Stllem bie £rots=®roßhänbler unb
SBälberetbefiger su fdjägen Wiffen, benit burdh biefelbe fällt
ber teure 3®ifchentran?port nad) ben ftehenben Sdjneibe»

mühten roeg. Diefe neue KreiSfägemafdjine fann, ähnlich
mie bie Drefd)mafd)inen, nad) allen 2trbeitSp!ägeu gesogen
unb bort aufgeteilt merben, um fofort gebrauchsfähig su fein.

Slufeerbem ift biefelbe mit ben erbénîtichften SSerbefferungen

auëgeftattet, u. St. auch mit einer bis jegt eitrgig bafteljenben
SSorridhtung sum felbftihätigen ©ntfernen ber Sägefpäne.

9leue Sôtcttdjeu^reiêfiigf. 3ur £>erfteßung fleiner
bünner 23rettd)en, mie 3. 23. ber Sleile Don ©igarrenftften,
benügt man befanntlich KreiSfägen, roeldje bie fdjroadjen
23retter Pom Stamme abfchneiben. Diefe SKethobe hat ben

ltebelftanb, baß bie gefdjnittenen Fretter ftetS nodj ben fegment»

artigen Schnitt ber Säge erfennen Iaffen, alfo nie glatt finb
unb nodj nachgehobelt merben müffen. Dies mill öoare
SU 23ournemonth auf biefe SBeife permerben, baß er bie 3ähne
ber Säge abmechfelnb ben einen 3ahn fcpneibenb, ben nächften
aber an ber Spige abgerunbet geftaltet ; biefe legtercn 3<thne
haben feitlid) gefdjraubte Schneiben, meldte fcpabenb mirfen
unb ben Schnitt glätten.

SBeritfjt über neue patente.
Sltitgeteilt burd) ba§ Sutern, tßatentbureau Don Jeimann & Sie.
in Oppeln (StuStunft unb 9fat in 23atentfad)en erhatten bie

Slbonnenten biefeS 33tatte§ gratis.)
Das £>okluicffcr ber 9lutenl)obcImafchine bes patentes

Sir. 69,537 hat Unförmigen Duerfdjniit ; feine Seittnmänbe
finb Dorn sugefdjärft, mäfjrenb bie Dorn sur Schncibe aus»

gebilbete 23oberftäd)e gegen bie ber Seitenmänbe smecfS

befferen ©infüfjrenS ber Späne in ben Hohlraum bes Stahl§
gurüeffteht. ©ine ©abel führt mittelft ©ouliffe ben §obel=
ftaftl unb beforgt ba§ SluSftoßen ber Späne burd) SJlitmirfnng
eines brefjbar angeorbneten Jeebels felbftthätig.

©ine DJlafcfjine sunt fclbfithätigen Sdjcirfen Pott Sägc=
jäfjnen ift ber girma ©. S3- 8- SIecf Söhne tu 23crlin paten»
tiert morben. Die s«m Schärfen benagte Sdhmirgelfcheibe
mirb in ihrer Höhenlage burch am 23orfd)ubarm ober bergt,
paffenb angebrachtes 99lobetl eingeftetlt.

23ci ber fclbftiljatigen Kchlbrutfuorridjtung für 2lb>

richh, pöbeln unb S-ugcntafthine, mie fie £err 3. SJlaht-

*) ®er 9fante rührt baper, fcafj an ber ©pipe fofdjer 23eruf§»
Dereine fog. „©pnbici" (Stnroatte) ftanben.

mann in Ijjannober fonftruiert, ift ein minfelförrniger, auf ber

Difdjplatte ber 81brid)t» ober gugemafdjine mittelft Schrauben
SU befeftigenber ©ußförper mit Sägern für SlntriebSfdjeibe,
für UeberfegitngSräber unb für bie parallel sur IDleffermeUe

liegenben, in einer ©leitbahn üerfchiebbaren unb burd) ®e»

michtshebel gegen bas §ols gebrüd'te SSorfchubriffelmalge, fo»
mie mit Sd)tig 3nr Slnfnahme eines mittelft IpanbrabeS unb
©eminbefpinbel üerfchiebbaren DifdjeS nebft ©Ieitrottenfü£)r=
ungen gum ©infteHen beS Schnittes nnb gur leichteren f^ühr»
ung beS §olgeS Derfehen.

anlagen ganjer ©ebfütbe an§)tf)ltefjlidj mit
©a§öfeit

finb bisher nod) mentg ausgeführt morben. ©S mirb bafjer
unfere Sefer gemip intereffieren, su erfahren, baß bie Çirma
3- ©• §onben Sohn Karl in Sachen im 23orjabre fämtlidje
Dtänme beS nad) ben ^Meinen b;S StabtbaurateS öerm 2homa
umgebauten PtathaufeS gu 9tenß mit ihren ©asljeigöfen Per=

fehen hat.
3m ©angen famen 26 ©ae^eigöfen, barunter Derfdjiebene

mit außergemöhnlidh großem fèeigeffelt sur 23erraenbnng, meiere
alle Dläume beS DlathaufeS in ausgiebiger SBeife feigen ; eS

ift meber ©entralheigung angelegt, nod) finb Kohlenöfen auf"
geftellt morben, bie ©aSöfen müffen bietmehr allein bie Pöllige
©rmarmutig bemirfen.

®ie Stabtpermaltung brüeft fich in einem obiger fyirma
erleilten 3 "ugniffe fehr befriebigenb über bie Slnlage aus.
Sie fagt nämlidc

„Die für bie 23eheigung beS Ijtefigen ÜtathaufeS bon ber

girma 3. ©• föouben Sohn Karl gelieferten 26 ©aSöfen
haben fich m 23cgug auf bie besprochene §eigîraft bnrdjauS
betuährt; bie §anbhabung ift eine einfache unb bequeme unb
bie ?Ibfü!jrung ber 23erbrennnngSgafe gefchieht burd) bie fätnt=

lidi über Dad) hinausgeführten SlbgugSröhren in PoÜfommener
SBeifr. Die genannte girma lann id) megen ber ebenfo ge=

biegenen als gefchmad'oollen 21nsführnng ihrer ©aSöfen für
ähnliche Stnlagen bringenb empfehlen."

Der Stabtbaumeifter:
(ges D h 0 m a.

^cr)d)icbeiteê.
ffniitonalc ©ewcibe^luSftellung in QfrauenfelD. ©in

Korrefponbent ber „Dienen 3ärch- 3'8-" leitet einen SIrtifel
über bte thurgauifdje ©emerbeauSfteHung mit folgenben
2Bortertein: „Üllit einer Dhurgauerin Perbirbt mau
nicht", pflegt man im Kanton 3ürid) 31t fagen, roenn ein

junger ÏHauit feine Söraut smifdhen Staborf unb Steifborn
holt. Das ift eine fo hübfdje .fjulbigung für bie thurgau=
iföhen grauen, baß bafür bie OJlänner fdon bie ©utenfpie=
geleien beS fd)meiserifd)en SBollSmigeS auf fid) nehmen

fönneu, in benen bie llltrafarben ber Stnerfennung für bie

mirtfehaftüd): Dü^tigfeit fchimmern. Unb am Schluß beS

21rtifelS heißt eS: „3n: ©angen ift bie tfjurgauifdje ©emerbe^

auSftellnng eine fOtanifeftatiou ber 2(rbeitStüd)tigfeit, bie

nnferm Dtadjbarfanton sur hohen ©hre gereicht; bie £anb=
merfer ber anbern Kantone merben fich mit einer güHe non
21nregungen belohnt finben, menn fie ben ißrobuften ihrer
thurgauifchen Kollegen einen 23efuch abftatten. Unb roenn
ber fchmeigerifche 23olfSmig ben Dhurgauern etmaS hart sn=

fegt, fo bemeifen fie mit ihrer SluSftellung, mie fchon oft,
baß eS nicht bie fd)led)teften grüdjte finb, an benen Sßefpen

nagen.
©ctuerhcûuâftelluug in S-rauenfelb. Sonntag ben 10.

b. 9)1. mar ber 23efud) ber ©eroerbeanSfteüung am ftärfften,
eS mürben 4200 SöilletS gelöft. SöiS bato finb total 88,000
Slücf Perfanft; fobalb bie 21uSgabe 100,000 erreicht haben
mirb, mirb ber 23erfauf enbgültig gefdjloffen.

Der neuerfiunbene ©emerbcPerein 9®t)l entfaltet unter
bem ijßräfibinm beS §errn Slrdjiteft ©rüebler=23anmann eine
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der Zünfte nicht bewenden. Sie befürchtete, daß dieselben

mittelst der Vereinssreiheit in Wirklichkeit sich aufs neue

bilden, bezw. weiter existieren könnten, und so entschloß sie

sich am 17. Juni 1791, diese Vereins- und Versammlnngs-
kreiheit aufzuheben. Dieses, den Grundsätzen der französischen
Revolution so arg widersprechende Gesetz ist bis zum 21. März
1881 in Kraft geblieben. An diesem Tage wurde ein Gesetz

betreffend die Gründung von Syndikaten^) der Arbeiter
und Unternehmer erlassen. Allein trotz dem Verbote waren
schon lange vor dieser Frist, mit Beginn des Jahrhunderts,
die gewerblichen Syndikate sehr stark verbreitet und ent-

wickelt; einen besondern Aufschwung nahmen dieselben vom

Jahre 1860 an.
Die Vereinsfreiheit ist in Frankreich nach wie vor be-

schränkt und nur zu Gunsten der Arbeiter und Unternehmer
eine Ausnahme gemacht worden. (Forts, folgt.)

Mitteilungen vom Patcntvulcan Richard Luders

in Görlitz.
Eine transportable Kreissäg-mühle, welche im Stande

ist, alle anderen bis jetzt bekannten Sägemühlen zu ver-

drängen, hat nach einem Berichte der Patent-Anwälte C. Fr.
Reichelt und W. Majdewicz, Dresden, Wilsdrufferstraße 27,
ein Amerikaner Namens Jeremiah H. Matthews in South-
Bend, Staat Indiana, patentiert erhallen. Den Wert dieser

Eifindung werden vor Allem die Holz-Großhändler und
Wäldereibesitzer zu schätzen wissen, denn durch dieselbe fällt
der teure Zwischentransport nach den stehenden Schneide-

mühlen weg. Diese neue Kreissügemaschine kann, ähnlich
wie die Dreschmaschinen, nach allen Arbeitsplätzen gezogen
und dort aufgestellt werden, um sofort gebrauchsfähig zu sein.

Außerdem ist dieselbe mit den erdenklichsten Verbesserungen

ausgestattet, u. A. auch mit einer bis jetzt einzig dastehenden

Vorrichtung zum selbstthätigen Entfernen der Sägespäne.

Neue Biettchen-Kreisstige. Zur Herstellung kleiner

dünner Brettchen, wie z. B. der Teile von Cigarrenkisten,
benützt man bekanntlich Kreissägen, welche die schwachen

Bretter vom Stamme abschneiden. Diese Methode hat den

Uebelstand, daß die geschnittenen Bretter stets noch den segment-

artigen Schnitt der Säge erkennen lassen, also nie glatt sind

und noch nachgehobelt werden müssen. Dies will Hoare

zu Bournemouth auf diese Weise vermeiden, daß er die Zähne
der Säge abwechselnd den einen Zahn schneidend, den nächsten
aber an der Spitze abgerundet gestaltet; diese letzteren Zähne
haben seitlich geschraubte Schneiden, welche schabend wirken
und den Schnitt glätten.

Bericht über neue Patente.
Mitgeteilt durch das Intern. Patentbureau von Heimaun & Cie.
in Oppeln (Auskunft und Rat in Patentsacheu erhalten die

Abonnenten dieses Blattes gratis.)
Das Hobelmcsser der Nutciihobelmaschine des Patenies

Nr. 69,537 hat 11-förmigen Querschnitt; seine Seilenwände
sind vorn zugeschärft, während die vorn zur Schneide aus-
gebildete Bodenfläche gegen die der Seitenwände zwecks

besseren Einsührens der Späne in den Hohlraum des Stahls
zurücksteht. Eine Gabel führt mittelst Coulisse den Hobel-
stahl und besorgt das Ausstoßen der Späne durch Mitwirkung
eines drehbar angeordneten Hebels selbstthätig.

Eine Maschine zum selbstthätigen Schärfen von Säge-
Zähnen ist der Firma C. P. L. Fleck Söhne in Berlin paten-
tiert worden. Die zum Schärfen benutzte Schmirgelscheibe
wird in ihrer Höhenlage durch am Vorschubarm oder dergl.
passend angebrachtes Modell eingestellt.

Bei der selbstthätigen Kchldrnckvorrichtung sür Ab-
richt-, Hobel- und Fugimaschine, wie sie Herr I. Mahl-

*) Der Name rührt daher, daß au der Spitze solcher Berufs-
vereine sog. „Syndici" (Anwälte) standen.

mann in Hannover konstruiert, ist ein winkelförmiger, auf der

Tischplatte der Abricht- oder Fugemaschine mittelst Schrauben
zu befestigender Gußkörper mit Lagern für Antriebsscheibe,
sür Uebersetzungsräder und für die parallel zur Messerwelle
liegenden, in einer Gleitbahn verschiebbaren und durch Ge-
Wichtshebel gegen das Holz gedrückte Vorschubriffelwalze, so-

wie mit Schlitz zur Aufnahme eines mittelst Handrades und
Gewindespindel verschiebbaren Tisches nebst Gleitrollenführ-
ungen zum Einstellen des Schnittes und zur leichteren Führ-
ung des Holzes versehen.

Heizanlagen ganzer Gebäude ausschließlich mit
Gasöfen

sind bisher noch wenig ausgeführt worden. Es wird daher
unsere Leser gewiß interessieren, zu erfahlen, daß die Firma
I. G. Houbeu Sohn Karl in Aachen im Vorjabre sämtliche
Räume des nach den Plänen d.s Stadtbaurates Herrn Thoma
umgebauten Rathauses zu Nenß mit ihren Gasheizösen ver-
sehen hat.

Im Ganzen kamen 26 Gasheizöfen, darunter verschiedene

mit außergewöhnlich großem Heizeffekt zur Verwendung, welche
alle Räume des Rathauses in ausgiebiger Weise heizen; es

ist weder Centralheizung angelegt, noch sind Kohlenöfen ans-
gestellt worden, die Gasöfen müssen vielmehr allein die völlige
Erwärmung bewirken.

Die Stadtverwaltung drückt sich in einem obiger Firma
erteilten Zmguisse sehr befriedigend über die Anlage aus.
Sie sagt nämlich:

„Die für die Beheizung des hiesigen Rathauses von der

Firma I. G. Honben Sohn Karl gelieferten 26 Gasöfen
haben sich in Bezug auf die versprochene Heizkraft durchaus
bewährt; die Handhabung ist eine einfache und bequeme und
die Abführung der Verbrennnngsgase geschieht durch die sämt-
lich über Dach hinausgeführten Abzugsröhren in vollkommener
Weise. Die genannte Firma kann ich wegen der ebenso ge-
diegenen als geschmackvollen Ausführung ihrer Gasöfen für
ähnliche Anlagen dringend empfehlen."

Der Stadtbaumeister:
(gez.) Thoma.

Verschiedenes.
Kantonale Geweibe-Ansstellung in Frauenfclv. Ein

Korrespondent der „Neuen Zürch. Ztg." leitet einen Artikel
über die thurgauische Gewerbeausstellnng mit folgenden
Wortenein: „Mit einer Thurgauerin verdirbt man
nicht", pflegt man im Kanton Zürich zu sagen, wenn ein

junger Mann seine Braut zwischen Aadorf und Steckborn
holt. Das ist eine so hübsche Huldigung für die thurgau-
ischen Frauen, daß dafür die Männer schon die Eulenspie-
geleien des schweizerischen Volkswitzes auf sich nehmen

können, in denen die Ultrafarben der Anerkennung für die

wirtschaftlich: Tüchtigkeit schimmern. Und am Schluß des

Artikels heißt es: „Im Ganzen ist die thurgauische Gewerbe-

ausstellnng eine Manifestation der Arbeitstüchtigkeit, die

unserm Nachbarkanton zur hohen Ehre gereicht; die Hand-
werker der andern Kantone werden sich mit einer Fülle von
Anregungen belohnt finden, wenn sie den Produkten ihrer
thurgauischen Kollegen einen Besuch abstatten. Und wenn
der schweizerische Volkswitz den Thurgauern etwas hart zu-
setzt, so beweisen sie mit ihrer Ausstellung, wie schon oft,
daß es nicht die schlechtesten Früchte sind, an denen Wespen

nagen.
Gewerbeausstelluiig in Frauenseld. Sonntag den 10.

d. M. war der Besuch der GeWerbeausstellung am stärksten,
es wurden 4200 Billets gelöst. Bis dato sind total 88,000
Stück verkauft; sobald die Ausgabe 100,000 erreicht haben

wird, wird der Verkauf endgültig geschlossen.

Der ncuerstandene Gewerbeverein Whl entfaltet unter
dem Präsidium des Herrn Architekt Grüebler-Baumann eine
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